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Bundesratsbeschluss 
über die Allgemeinverbindlicherklärung 
des Gesamtarbeitsvertrages für den Bereich 
der privaten Sicherheitsdienstleistungen 

vom 17. Juni 2014 

 
Der Schweizerische Bundesrat, 
gestützt auf Artikel 7 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 28. September 19561 über 
die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen, 

beschliesst: 

Art. 1 
Die in der Beilage wiedergegebenen Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrages 
(GAV) vom September 2013 für den Bereich der privaten Sicherheitsdienstleistun-
gen werden allgemeinverbindlich erklärt. 

Art. 2 
1 Die Allgemeinverbindlicherklärung wird für die ganze Schweiz ausgesprochen. 
2 Die allgemeinverbindlich erklärten Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrages 
(GAV) gelten für alle Arbeitgeber mit Betrieben oder Betriebsteilen, welche private 
Sicherheitsdienstleistungen erbringen und insgesamt mindestens 10 Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer (inklusive nicht der Allgemeinverbindlicherklärung unter-
stellte Beschäftigte) beschäftigen, und ihre operativen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, die in den folgenden Bereichen tätig sind: Bewachung, Objekt- und 
Personenschutz, Dienste in Alarmzentralen, Flughafensicherheit (Personen- oder 
Gepäckkontrolle), Geldtransport – CIT (Cash In Transit), Werttransport (Uhren, 
Schmuck und Edelmetalle, ohne Geldverarbeitung), Anlassdienste (Eintrittskontrol-
len und Kassendienste), Sicherheitsassistenzdienste (sog. Steward-Services) und 
Verkehrsdienste (Überwachung ruhender Verkehr und Verkehrsregelung). 
3 Ausgenommen sind Direktoren und Direktorinnen, administratives und nicht 
operatives Personal. 

Art. 3 

Über den Einzug und die Verwendung der Vollzugskostenbeiträge (Art. 6) sind der 
Direktion für Arbeit des SECO alljährlich eine Abrechnung sowie das Budget für 
die nächste Geschäftsperiode zuzustellen. Der Abrechnung ist überdies der Bericht 
einer unabhängigen Revisionsstelle beizulegen. Die Führung der entsprechenden 
Kassen muss nach den von der Direktion für Arbeit aufgestellten Grundsätzen 

  

  
1 SR 221.215.311 
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erfolgen und muss über das Ende der Allgemeinverbindlicherklärung (AVE) hinaus 
fortgesetzt werden, soweit es die Erledigung pendenter oder anderer Fälle erfordert, 
die in die Geltungszeit der AVE fallen. Die Direktion für Arbeit kann weitere Aus-
künfte und Unterlagen zur Einsichtnahme verlangen sowie auf Kosten der Vertrags-
parteien Überprüfungen vornehmen lassen. 

Art. 4 
Dieser Beschluss tritt am 1. Juli 2014 in Kraft und gilt bis zum 31. Dezember 2016. 

17. Juni 2014 Im Namen des Schweizerischen Bundesrates

 Der Bundespräsident: Didier Burkhalter 
Die Bundeskanzlerin: Corina Casanova 
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Beilage 

Gesamtarbeitsvertrag 
für den Bereich der privaten Sicherheitsdienstleistungen 

abgeschlossen im September 2013 
zwischen 
dem Verband Schweizerischer Sicherheitsdienstleistungs-Unternehmen 
einerseits 

und  
der Gewerkschaft Unia 
anderseits 

 

Allgemeinverbindlich erklärte Bestimmungen 

Art. 3 Vereinsfreiheit 

1.  … 

2.  Neu eintretende Mitarbeitende werden vom Arbeitgeber … über das Beste-
hen dieses GAV orientiert. Sie erhalten ein Exemplar dieses GAV in Papier- 
oder Dateiform. Die Abgabe wird bestätigt. 

Art. 5 Vertragsvollzug 

1.  Den Vertragsparteien steht gegenüber den beteiligten Arbeitgebern und 
Mitarbeitenden ein gemeinsamer Anspruch auf Einhaltung der gesamtar-
beitsvertraglichen Bestimmungen gemäss Artikel 357b OR (Verbandsklage-
recht) zu. Die Vertragsparteien vereinbaren, dass die Ansprüche nach Arti-
kel 357b OR ihnen gemeinsam zustehen und dass diese durch die PaKo 
geltend zu machen sind. 

2.  Die gemeinsame Durchsetzung (Vollzug) der gesamtarbeitsvertraglichen 
Bestimmungen obliegt grundsätzlich der PaKo. … 

3.  Der PaKo kommen folgende Aufgaben und Kompetenzen zu: 
a. die PaKo befindet über die Auslegung des GAV …; 
b. die PaKo kontrolliert die Einhaltung des GAV … durch Stichproben 

und auf Klage hin. Die PaKo ist befugt, die Betriebe zu betreten, in die 
erforderlichen Unterlagen Einsicht zu nehmen, sowie Arbeitgeber und 
Mitarbeitende zu befragen; 

c. bei festgestellten Zuwiderhandlungen gegen den GAV fasst die PaKo 
die Beschlüsse über allfällige Sanktionen und Kostenfolgen und setzt 
diese durch; 

d. die PaKo ist für das Inkasso des Vollzugskostenbeitrages zuständig. 
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4.  Zuwiderhandlungen gegen den GAV … können mit einer Konventional-
strafe zwischen 1000 Franken bis 100 000 Franken geahndet werden. Die 
Konventionalstrafe ist so zu bemessen, dass fehlbare Arbeitgeber und Mitar-
beitende von weiteren Verletzungen des GAV abgehalten werden. Insbeson-
dere sind bei der Bemessung der Konventionalstrafe folgende Kriterien zu 
berücksichtigen: 
a. Höhe der den Mitarbeitenden vorenthaltenen Leistungen; 
b. Schwere der Verletzungen einzelner Bestimmungen des GAV; 
c. weitere Umstände wie einmalige, mehrmalige, fahrlässige/vorsätzliche 

Begehung der Verletzung des GAV oder Rückfall. 

5.  Die Kontroll- und Verfahrenskosten können denjenigen Arbeitgebern und/ 
oder Mitarbeitenden auferlegt werden, welche Bestimmungen des GAV ver-
letzt haben oder die, sofern keine Zuwiderhandlung gegen den GAV festge-
stellt worden ist, böswillig Anlass zur Kontrolle und/oder zum Verfahren 
gegeben haben. 

6.  Die Arbeitgeber melden der PaKo … einmal jährlich die Anzahl Mitarbei-
tenden sowie deren Einteilung in die verschiedenen Anstellungskategorien 
gemäss Artikel 8 Ziffer 1 nachstehend. 

Art. 6 Vollzugs- und Weiterbildungskosten 

1.  Die Arbeitgeber und Mitarbeitenden bezahlen gem. Ziffer 2 und 3 nachste-
hend je einen Vollzugs- und Weiterbildungskostenbeitrag zur Deckung der 
mit der Anwendung und Durchsetzung des GAV entstehenden Kosten. Der 
Betrag berechnet sich auf der Grundlage von Vollzeitstellen (unbesehen ob 
im Monats- oder im Stundenlohn angestellt). Teilzeitstellen sind auf Voll-
zeitstellen umzurechnen. Der Betrag für das jeweilige Kalenderjahr ist bis 
spätestens am 30. Juni an die PaKo zu überweisen. 

2.  Mitarbeitende der Anstellungskategorie A entrichten einen Vollzugs- und 
Weiterbildungskostenbeitrag von 60 Franken pro Jahr bzw. 5 Franken pro 
Monat. Mitarbeitende der Anstellungskategorien B und C entrichten einen 
Vollzugs- und Weiterbildungskostenbeitrag von 3 Rappen pro geleistete 
Arbeitsstunde. Der Abzug erfolgt direkt vom Lohn des Mitarbeitenden und 
ist bei der Lohnabrechnung aufzuführen. Den einzelnen Arbeitgebern ist 
allerdings freigestellt, den Beitrag des Mitarbeitenden vom Lohn abzuziehen 
oder selber zu bezahlen. 

3.  Alle Arbeitgeber entrichten einen jährlichen Vollzugs- und Weiterbildungs-
kostenbeitrag in Abhängigkeit der Firmengrösse. Dieser beträgt für jeden 
Arbeitgeber: 
a. 250 Franken bei 100 oder weniger Vollzeitmitarbeitenden, bzw., 
b. 500 Franken bei mehr als 100, aber weniger als 1001 Vollzeitmitarbei-

tenden bzw. 
c. 1000 Franken bei mehr als 1000 Vollzeitmitarbeitenden. 
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4.  Für die Deckung der Kosten des Vollzugs dieses GAV und für die Aus- und 
Weiterbildung wird ein paritätisch verwalteter Fonds geführt. Die Vollzugs- 
und Weiterbildungskostenbeiträge der Arbeitgeber und Mitarbeitenden wer-
den in diesen Fonds einbezahlt. … 

Art. 7 Kaution 

1.  Zur Sicherung der Kontroll- und Verfahrenskosten inkl. Konventionalstrafen 
sowie der Vollzugs- und Weiterbildungskosten hat jeder Arbeitgeber vor der 
Arbeitsaufnahme bei der PaKo eine Kaution zu hinterlegen.  

2.  Die Einzelheiten regelt Anhang 2.  

Art. 8 Anstellungskategorien 

1.  Es bestehen drei Anstellungskategorien: 
A Mitarbeitende im Monatslohn mit einem vertraglich fix festgelegten 

Pensum zwischen 1801 und 2300 Stunden pro Kalenderjahr, 
B Mitarbeitende im Monatslohn mit einem vertraglich fix festgelegten 

Pensum zwischen 901 bis 1800 Stunden pro Kalenderjahr, 
C Mitarbeitende im Stundenlohn mit einem Pensum bis 900 Arbeitsstun-

den pro Kalenderjahr, inkl. Ferien und Zeitbonus von 10 %. 

2.  Am Ende eines jeden Kalenderjahres wird kontrolliert, ob das vom Mitarbei-
tenden geleistete Pensum dem vertraglich vereinbarten Anstellungspensum 
entspricht und die Vorgaben gemäss den drei vorstehenden aufgeführten 
Kategorien eingehalten sind. Pensumsüberschreitungen sind entweder mit 
Freizeit zu kompensieren oder auszuzahlen:  
a. In der Kategorie A können Pensumsüberschreitungen im Umfang von 

max. 5 % auf die Arbeitszeitabrechnung des Folgejahres übertragen 
werden. Bei grösseren Überschreitungen sind die 5 % übersteigenden 
Mehrstunden entweder bis spätestens Ende März des Folgejahres mit 
Freizeit gleicher Dauer zu kompensieren oder zu 100 % des Bruttoloh-
nes auszuzahlen. 

b. In der Kategorie B und C können Pensumsüberschreitungen im Umfang 
von max. 5 % auf die Arbeitszeitabrechnung des Folgejahres übertragen 
werden. Bei grösseren Überschreitungen sind entsprechende Nachzah-
lungen für Mehrzeit zu 100 % des Bruttolohnes zu entrichten. 

3.  Wird mit der grösseren Überschreitung in den Kategorien B und C gleichzei-
tig eine höhere Kategorie erreicht, so muss das ganze geleistete Pensum zum 
Ansatz der höheren Kategorie und des entsprechenden Dienstjahres entschä-
digt werden. Im Wiederholungsfall muss der/die Mitarbeitende in die 
nächsthöhere Anstellungskategorie und das entsprechende Dienstjahr mit ei-
nem vertraglich fix festgelegten Pensum überführt werden. Bei Anstellungs-
beginn während eines laufenden Kalenderjahres ist das Pensum pro rata ein-
zuhalten, sofern der Mitarbeitende mehr als 3 Monate gearbeitet hat. 
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Art. 9 Anstellung, Probezeit, Kündigung 

1.  Jede Anstellung muss immer mit schriftlichem Arbeitsvertrag erfolgen. Die 
PaKo stellt Vertragsmuster zur Verfügung. Im Arbeitsvertrag und in der 
monatlichen Lohnabrechnung sind Anstellungskategorie, vertraglich fix 
festgelegtes Anstellungspensum für die Kategorie A und B und Anstellung-
sort zu regeln. 

2.  Die Probezeit beträgt drei Monate. Beim Wechsel in eine andere Anstel-
lungskategorie wird die Dauer des bisherigen Arbeitsverhältnisses an die 
Probezeit angerechnet. Innerhalb dieser Probezeit erfolgt eine Basisausbil-
dung durch den Arbeitgeber. 

3.  Für die Auflösung des Arbeitsverhältnisses gelten gegenseitig folgende 
Fristen: 

Dauer der Anstellung Fristen 
 

Während der Probezeit (erste 14 Tage) 1 Tag 

Während der restlichen Probezeit 7 Tage 

Im ersten Dienstjahr  1 Monat, auf Ende des Monats 

Vom 2. bis und mit 9. Dienstjahr 2 Monate, auf Ende des Monats 

Nach dem 9. Dienstjahr 3 Monate, auf Ende des Monats 
 

4.  Die Kündigung muss spätestens am letzten Tag vor Beginn der Kündigungs-
frist den Betroffenen zur Kenntnis gebracht werden. 

5.  Wurde eine fristlose Kündigung ausgesprochen, wird … die PaKo umge-
hend informiert. 

Art. 10 Basisausbildung  

1.  Die Basisausbildung der Mitarbeitenden beträgt mindestens 20 Stunden und 
erfolgt während der Probezeit. 

2.  Die Basisausbildung gilt als ordentliche Arbeitszeit und ist für den Mitarbei-
tenden kostenlos. Kündigt der Mitarbeitende das Arbeitsverhältnis während 
der Probezeit, muss er für die Zeit, die für die Basisausbildung aufgewendet 
worden ist, nicht entschädigt werden. 

3.  Der Arbeitgeber hat dem Mitarbeitenden die Absolvierung der Basisausbil-
dung auf Geschäftspapier zu bestätigen. Diese Bestätigung ist im Personal-
dossier abzulegen. 

4.  Die Basisausbildung muss ausserhalb des Einsatzes erfolgen. Sie ist zusätz-
lich zur theoretischen Grundausbildung in den Konkordaten zu leisten und 
ist kein Ersatz für diese. 

5.  … 
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Art. 11 Dienstkleider und Ausrüstung  

1.  Den uniformierten Mitarbeitenden werden zur Ausübung des Dienstes auf 
Kosten des Arbeitgebers die Dienstkleider (Uniform) und die benötigte Aus-
rüstung zur Verfügung gestellt. Der sorgfältige Unterhalt der Dienstkleider, 
inklusive kleinere Reparaturen, ist Sache der Mitarbeitenden. 

2.  Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist die komplette Ausrüstung und 
die Uniform in gut gereinigtem Zustand zurück zu geben. 

Art. 12 Arbeitszeit 

1.  Die jährliche Arbeitszeit umfasst die Zeit, während der effektiv Arbeit 
geleistet wird, sowie die bezahlten Pausen und Ferien, ohne freie Tage ge-
mäss Artikel 15 Absatz 1 GAV.  

2.  Um der Nachtarbeit (23.00 Uhr–06.00 Uhr) und Sonntags- bzw. Feiertagsar-
beit (06.00 Uhr–23.00 Uhr) Rechnung zu tragen, wird ein Zeitbonus ge-
währt. Dieser beträgt 6 Minuten (10 %) pro Stunde, die in diese Zeiträume 
fällt (inklusive Pause). Dieser Zeitbonus fliesst in die Berechnung der Ar-
beitszeit ein. 

3.  Bei Standortwechseln während des Dienstes (z. B. Revierdienste, Patrouil-
lendienste etc.) zählt die Arbeitszeit durchgehend von Einsatzbeginn bis 
-ende (inkl. Fahrzeiten). Diese Regelung gilt auch, wenn sich der Mitarbei-
tende zwingend für den Einsatz zuerst an einem anderen Ort (Stützpunkt 
etc.) einfinden muss, z. B. um Material abzuholen etc. 

4.  Die Jahresarbeitszeit für ein Vollpensum kann betrieblich in einem Bereich 
zwischen 1801 und 2300 Stunden festgelegt werden. Die festgelegte Jahres-
arbeitszeit ist während der Dauer des jeweiligen Arbeitsverhältnisses ver-
bindlich und kann durch den Arbeitgeber nicht einseitig abgeändert werden. 

5.  Alle Mitarbeitenden erhalten vom Arbeitgeber monatlich eine schriftliche, 
nachvollziehbare Arbeitszeitabrechnung. Diese umfasst die Angaben zu den 
effektiven Arbeitseinsätzen (Einsatz/Auftrag, Anfangs- und Endzeitpunkt 
des Einsatzes/Auftrages, Zeitbonus, Total der Arbeitsstunden pro Tag und 
Monat) und Ruhezeiten (Pausen und freie Tage) sowie dem Mehr-
/Unterzeit-Saldo, dem Ferienguthaben, den Krankheitstagen und sonstigen 
Absenztagen. Der Arbeitgeber muss die Arbeitszeitabrechnungen während 
mindestens 5 Jahren aufbewahren. 

6.  Erstellt und händigt der Arbeitgeber keine Zeitabrechnungen aus, wird eine 
Zeitabrechnung des Mitarbeitenden im Streitfall als Beweismittel berück-
sichtigt. 

Art. 13 Pausen 

1.  Die Arbeit ist durch Pausen von folgender Mindestdauer zu unterbrechen: 
a. eine Viertelstunde bei einer täglichen ununterbrochenen Arbeitszeit von 

mehr als fünfeinhalb Stunden. 
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b. eine halbe Stunde bei einer täglichen ununterbrochenen Arbeitszeit von 
mehr als sieben Stunden. 

c. eine volle Stunde bei einer täglichen ununterbrochenen Arbeitszeit von 
mehr als neun Stunden; Pausen von mehr als einer halben Stunde dür-
fen aufgeteilt werden. 

2.  Die Pausen werden als Arbeitszeit angerechnet und ausbezahlt, wenn der 
Mitarbeitende seinen Arbeitsort während den Pausen nicht verlassen kann. 

Art. 14 Mehrzeit und Unterzeit 

1.  Die effektive Arbeitszeit (gemäss Art. 12) am Ende eines jeden Kalenderjah-
res darf das vertraglich vereinbarte Anstellungspensum im Umfang von 
+5 % (Mehrzeit) / –5 % (Unterzeit) über- bzw. unterschreiten. Pensumsüber-
schreitungen sind entweder mit Freizeit zu kompensieren oder auszuzahlen. 
Bei grösseren Überschreitungen gilt die Regelung von Artikel 8 vorstehend. 
Unterschreitungen bis –5 % sind auf das Folgejahr zu übertragen und durch 
entsprechende Arbeitszeit auszugleichen. Vorbehalten bleiben die Bestim-
mung des Arbeitsgesetzes über die Überzeit (Art. 12 und 13 des Arbeitsge-
setzes). 

2.  Mehrzeit am Ende der Anstellung wird mindestens auf der Basis der Min-
destlohn-Ansätze gemäss Anhang 1 bezahlt. 

Art. 15 Freie Tage 

1.  Es besteht Anspruch auf jährlich 112 freie Tage. Dieser berechnet sich auf 
der Basis von 52 Sonntagen, 52 Samstagen und 8 Feiertagen (9 ordentliche 
Feiertage abzüglich 1 Feiertag, der durchschnittlich jährlich mindestens auf 
einen Sonntag oder Samstag fällt). 

2.  Kann die vertraglich vereinbarte Jahresarbeitszeit aus lokalen Organisa-
tionsgründen oder infolge der persönlichen Verfügbarkeit des Mitarbei-
tenden nicht erreicht werden, so kann als letzte Möglichkeit vorübergehend 
der jährliche Freitaganspruch von 112 Tagen bis auf das Minimum von 
90 Tagen reduziert werden. 

3.  … 

4.  Die Einteilung der freien Tage erfolgt durch den Arbeitgeber im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen, wobei auf die Bedürfnisse und Verpflichtungen 
des Mitarbeitenden – namentlich bezüglich Betreuung von Angehörigen so-
wie anderweitiger beruflicher Verpflichtungen – gebührend Rücksicht zu 
nehmen ist. Dabei ist zu beachten, dass mindestens 12 freie Sonntage im Ka-
lenderjahr zu gewähren sind. 

5.  Bei der Führung der Diensteinteilung ist darauf zu achten, dass jede/r Mitar-
beitende die Einteilung der freien Tage in der Regel zwei Wochen im 
Voraus kennt. Müssen Einzelfreitage zugeteilt werden, sollen diese einen 
Zeitraum von 24 Stunden umfassen. Wenn von diesen Grundsätzen aus-
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nahmsweise abgewichen oder ein freier Tag verschoben werden muss, wird 
dem Mitarbeitenden eine begründete Mitteilung gemacht. 

6.  Bei Ein- und Austritt besteht ein der Anstellungsdauer entsprechender Teil-
anspruch an freien Tagen. 

7.  … 

Art. 16 Löhne 

1.  Im Anhang 1 werden die Mindestlöhne pro Kategorie und Dienstalter fest-
gelegt. 

2.  Bei Arbeitsaufnahme vor dem 1. Juli wird das Eintrittsjahr als erstes Dienst-
jahr angerechnet. 

3.  Bei einem Wechsel in eine neue Kategorie gilt für diese unter Vorbehalt von 
Artikel 8 Ziffer 3 und der nachfolgenden Ziffer 4 grundsätzlich das erste 
Dienstjahr. 

4.  Jene Mitarbeitenden, die beim Wechsel in eine höhere Anstellungskategorie 
in den vorangegangenen drei Jahren in einem ununterbrochenen Arbeitsver-
hältnis gewesen sind und dabei insgesamt mehr als 4000 Arbeitsstunden 
geleistet haben, werden in Bezug auf den Mindestlohn direkt ins 2. Dienst-
jahr überführt. 

Art. 17  Lohnfortzahlung 

1.  Für unverschuldete Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit sind die Mitarbei-
tenden für den Lohnausfall durch den Arbeitgeber zu versichern. 

2.  Der Krankentaggeldanspruch beträgt  mindestens 80 %, berechnet auf dem 
durchschnittlichen AHV-pflichtigen Lohn. Bei der Anstellungskategorie C 
berechnet er sich auf dem durchschnittlichen AHV-pflichtigen Lohn der 
letzten neun Kalendermonate. Das Krankentaggeld wird spätestens ab  
dem 2. Tag, während 720 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 900 Tagen 
gewährt. 

3.  Die effektiven Versicherungsbeiträge betreffend das Krankentaggeld werden 
vom Arbeitgeber mindestens zur Hälfte übernommen. Zulässig ist eine War-
tefrist für die Leistungen der Krankentaggeldversicherung von maximal 
60 Tagen, während der der Arbeitgeber zur Lohnfortzahlung verpflichtet 
bleibt, wobei seine Leistungen nach Abzug der Sozialversicherungsbeiträge 
den der Krankentaggeldversicherung entsprechen müssen. 

4.  … 

5.  Jede Arbeitsunfähigkeit ist dem Arbeitgeber unmittelbar zu melden. 

6.  Die hier aufgeführten Bestimmungen für die Entschädigungen bei Arbeits-
unfähigkeit ersetzen die Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers gemäss Arti-
kel 324a OR, soweit seitens der Krankentaggeldversicherung keine Vorbe-
halte oder Ausschlüsse angebracht worden sind. 
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Art. 18 Auslagenersatz  

1.  Jeder Arbeitgeber ist verpflichtet, seinen Mitarbeitenden die notwendigen 
Auslagen bei auswärtiger Arbeit zu ersetzen. Der Auslagenersatz umfasst 
namentlich die Abgeltung der anfallenden Fahrkosten, der zusätzlichen 
Fahrzeit, die nicht unter die Regelung von Artikel 12 Ziffer 3 fällt, sowie 
allenfalls weiterer bei auswärtiger Arbeit entstehende Aufwände. 

2.  Die Mitarbeitenden werden für die zusätzliche Fahrzeit sowie für die anfal-
lenden Fahrkosten gemäss Zonenmodell wie folgt entschädigt: 

a. Gebiet ab Anstellungsort 10 km Radius: keine Entschädigung; 

b. Pauschalzone 1 (ab Ende Gebiet gemäss Bst. a wiederum 10 km Radi-
us; km 10,01 bis km 20 ab Anstellungsort): pauschal 7 Franken Fahr-
kostenersatz sowie pauschal 5.60 Franken Fahrzeitersatz; 

c. Pauschalzone 2 (ab Ende Pauschalzone 1 wiederum 10 km Radius; km 
20,01 bis km 30 ab Anstellungsort): pauschal 21 Franken Fahrkostener-
satz sowie pauschal 16.80 Franken Fahrzeitersatz; 

d. Regiezone (ab Ende Pauschalzone 2, ohne Begrenzung): nach Auf-
wand; für Fahrkostenersatz auf der Basis [2 × (effektive km minus 
10 km) × 70 Rappen] sowie für Fahrzeitersatz auf der Basis [2 × (effek-
tive km minus 10 km) × 56 Rappen]. 

  Der Ersatz für die zusätzliche Fahrzeit wird nicht an die Arbeitszeit gemäss 
diesem GAV angerechnet und basiert auf einer Stundenentschädigung von 
22.20 Franken und unter der Annahme von durchschnittlich 40 zurückgeleg-
ten Kilometern in einer Stunde. Es gilt folgende Berechnungsgrundlage: 
kürzeste effektive Wegstrecke ausgehend vom Anstellungsort zu seinem 
konkreten Einsatzort gemäss «Google Maps». 

  Obenstehende Regelung gilt, soweit selber ein privater Personenwagen oder 
Motorrad gelenkt wird. Allfällige Mitfahrer und Fahrer von Geschäftsfahr-
zeugen erhalten einzig den Fahrzeitersatz. 

  Falls der Mitarbeitende den öffentlichen Verkehr benutzt, werden als Fahr-
kosten der Preis des notwendigen Billettes, 2. Klasse, ersetzt. 

3.  Zulässig sind maximal zwei vertraglich zu vereinbarende Anstellungsorte, 
welche am Ort der Hauptniederlassung (Sitz), der Zweigniederlassung 
(Filiale), der Betriebsstätte oder am Ort, an dem der Mitarbeitende gewöhn-
lich oder regelmässig seinen Arbeitseinsatz leistet, liegen können. Wenn 
zwei Anstellungsorte vertraglich vereinbart werden, muss einer der beiden 
zwingend die Hauptniederlassung (Sitz) oder die Zweigniederlassung (Fili-
ale) sein. Im Fall der Regiezone ist bei Vorliegen von zwei Anstellungsorten 
grundsätzlich derjenige massgebend, der in den vorangegangenen 6 Monaten 
überwiegend zur Anwendung gekommen ist. 

4.  Benutzen Mitarbeitende auf ausdrückliche Anordnung des Arbeitgebers oder 
in dessen Einverständnis während des Einsatzes ihren Privatwagen, so haben 
sie Anspruch auf eine Entschädigung von mindestens 70 Rappen pro gefah-
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renen Kilometer. … Falls der Arbeitgeber dem Mitarbeitenden ein Dienst-
fahrzeug zur Verfügung stellt oder den Transport anderweitig organisiert 
und sämtliche damit zusammenhängenden Kosten übernimmt, ist kein Fahr-
kostenersatz geschuldet. 

5.  Jeden Monat, in dem Auslagenersatz ausgerichtet wird, erhalten die Mitar-
beitenden vom Arbeitgeber eine schriftliche, nachvollziehbare Spesenab-
rechnung. Diese umfasst die Angaben zu Einsatzdatum, -ort, Pauschal- resp. 
Regiezone für den Fahrzeitersatz sowie allenfalls anfallenden Fahrtkosten 
und weiteren entstehenden Aufwände. 

Art. 19 Zuschläge 

1.  Mitarbeitende mit erfolgreich absolviertem eidgenössischem Fachausweis 
für Sicherheit und Bewachung oder Personen- und Objektschutz erhalten zu-
sätzlich zu den Mindestansätzen einen Zuschlag von mindestens 200 Fran-
ken pro Monat (bei einer Jahresarbeitszeit von 2000 Stunden, pro rata 
bei Teilzeitangestellten) oder eine Stundenentschädigung von mindestens 
1.20 Franken. 

2.  Für angeordnete Arbeitseinsätze mit Diensthund (Diensthundeführer) wird 
den Mitarbeitenden zusätzlich entweder eine Monatspauschale von min-
destens 150 Franken oder eine Stundenentschädigung von mindestens 
1.50 Franken pro Hundeführerstunde entrichtet. Ebenso hat der Arbeitgeber 
die Kosten für allfällige kantonale Diensthundeführer-Bewilligungen sowie 
für die erforderlichen Haftpflichtversicherungen des Diensthundes im ange-
ordneten Dienst zu übernehmen. Ausserhalb der Dienstzeit ist die Haft-
pflichtversicherung Sache des Hundehalters. 

Art. 20 Ferien 

1.  Mitarbeitende der Kategorie A und B haben Anspruch auf folgende Ferien: 

a. 4 Wochen  
(20 Arbeitstage) 

 
ab dem ersten Dienstjahr; 

b. 5 Wochen  
(25 Arbeitstage) 

 
ab dem fünften Dienstjahr und dem 45. Altersjahr; 

 ab dem 10. Dienstjahr und dem 40. Altersjahr; 
 ab dem 15. Dienstjahr; 
 bis zum vollendeten 20 Altersjahr. 
c. 6 Wochen  

(30 Arbeitstage) 
 
ab dem zehnten Dienstjahr und dem 60. Altersjahr. 

2.  Mitarbeitende der Anstellungskategorie C haben einen Ferienanspruch von 
5 Wochen bis zum zurückgelegten 20. Altersjahr, resp. 4 Wochen ab dem 
Kalenderjahr, in dem das 21. Altersjahr vollendet wird. … 



Allgemeinverbindlicherklärung des Gesamtarbeitsvertrages für den Bereich  
der privaten Sicherheitsdienstleistungen. BRB 

12 

3.  Zur Ferienberechnung dient das Kalenderjahr. Bei Arbeitsaufnahme vor  
dem 1. Juli wird das Eintrittsjahr als erstes Dienstjahr bzw. bei Geburtstag 
vor dem 1. Juli das Altersjahr angerechnet. 

4.  … 

5.  Bei unverschuldeten Arbeitsverhinderungen (wie Krankheit, Unfall, Militär- 
und Zivilschutzdienst) von zwei vollen Monaten und bei Verhinderungen 
wegen Schwangerschaft von drei vollen Monaten wird der Ferienanspruch 
um einen Zwölftel gekürzt; für jeden weiteren vollen Monat der Verhinde-
rung wird der Ferienanspruch zusätzlich um einen Zwölftel gekürzt. 

6.  Wenn das Arbeitsverhältnis während des Kalenderjahres begonnen oder 
abgeschlossen wird, hat die betreffende Person für jeden gearbeiteten Monat 
Anspruch auf 1/12 der für das ganze Jahr vorgesehenen Ferien. 

Art. 21 Absenzen 

1.  Wenn nachstehende Ereignisse auf reguläre Arbeitstage fallen, haben Mitar-
beitende Anspruch auf folgende zusätzlich bezahlte Beurlaubung: 

a. bei der eigenen Eheschliessung/Eintragung Partner-
schaft     

 
3 Arbeitstage

b. bei Eheschliessung/Eintragung Partnerschaft der  
Kinder 

 
1 Arbeitstag 

c. bei der Geburt eigener Kinder 1 Arbeitstag 
d. beim Tod des Ehegatten/eingetragenen Partners,  

von eigenen Kindern oder Eltern des Mitarbeitenden 
 
3 Arbeitstage

e. beim Tod von Geschwistern, Grosseltern oder  
Schwiegereltern des Mitarbeitenden 

 
1 Arbeitstag 

f. bei Wohnungswechsel, sofern nicht der Arbeitgeber  
gewechselt wird (maximal 1 × pro Kalenderjahr) 

 
1 Arbeitstag 

Art. 22 Militärdienst/Zivildienst/Zivilschutz 

1.  Bei Leistung von Schweizerischem Militär-, Zivildienst und Zivilschutz-
dienst hat der Mitarbeitende der Anstellungskategorie A und B Anspruch auf 
Lohn gemäss Ziffer 2 nachstehend. 

2.  Die Auszahlung erfolgt auf Grund der EO-Anmeldung. Die Höhe der Lohn-
zahlung für Mitarbeitende der Anstellungskategorie A und B beträgt: 
a. während der militärischen Grundausbildung/Rekrutenschule (RS) als 

Rekrut (gilt während dieser Zeit auch für Durchdiener) sowie für die 
darüber hinausgehende Zeit (Beförderungsdienste): 
– Ledige ohne Unterstützungspflicht: 50 % des Lohnes; 
– Verheiratete oder Ledige mit Unterstützungspflicht: 90 % des 

Lohnes; 
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b. während anderen obligatorischen Dienstleistungen bis zu 4 Wochen pro 
Kalenderjahr:  

 100 % des Lohnes. Dies gilt auch für Durchdiener nach abgeschlosse-
ner militärischer Grundausbildung. 

3.  Diese Lohnzahlung wird unter der Bedingung geleistet, dass das Anstel-
lungsverhältnis vor dem Militärdienst mindestens 3 Monate gedauert hat und 
danach mindestens ein Jahr fortgesetzt wird. Ist diese Bedingung nicht er-
füllt, richtet sich die Lohnzahlung nach dem Gesetz. 

4.  … 

5.  Im Rahmen der Lohnzahlungen fallen die Leistungen der EO an den Arbeit-
geber. Sind die Leistungen der EO höher als die oben aufgeführten Lohnzah-
lungen, sind diese in jedem Fall an den Arbeitnehmer weiterzuleiten und mit 
der Ausgleichskasse abzurechnen. Der Mitarbeitende stellt dem Arbeitgeber 
innert 7 Tagen die EO-Anmeldung unaufgefordert zu.  

Art. 23 Lohnnachgenuss 
1.  Beim Hinschied eines aktiven Mitarbeitenden wird dessen Ehegatten/einge-

tragenen Partner oder dessen Kindern unter 18 Jahren oder Personen, denen 
gegenüber der Verstorbene eine Unterstützungspflicht erfüllt hat, je nach 
Dienstdauer ein Lohnnachgenuss gewährt. Dieser Nachgenuss beträgt: 

a. bis zu 5 Dienstjahren 1 Monatslohn 
b. nach mehr als 5 Dienstjahren 2 Monatslöhne 
c. nach mehr als 20 Dienstjahren für im Monatslohn  

beschäftigte Mitarbeitende 
 
3 Monatslöhne 

Art. 26 Leumund und Auskunftspflicht 

1.  Die Arbeit im Sicherheitsdienst bedingt einen einwandfreien Leumund und 
geordnete finanzielle Verhältnisse. Es ist daher wichtig, dass keine ver-
trauensmindernden Vorstrafen vorhanden sind, und dass die Mitarbeitenden 
nicht straffällig werden. Diesbezügliche Vorkommnisse müssen dem Arbeit-
geber unaufgefordert und sofort gemeldet werden. 

2.  Auszüge aus dem Betreibungsregister und aus dem Zentralstrafregister 
müssen von den Mitarbeitenden auf Verlangen des Arbeitgebers vorgelegt 
werden. Die entsprechenden Kosten werden vom Arbeitgeber übernommen. 

3.  … 
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Art. 27 Geheimhaltungspflicht 

1.  Mitarbeitende sind verpflichtet, Drittpersonen gegenüber … Verschwiegen-
heit auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu bewahren. Dies gilt 
namentlich sowohl für die Arbeitsmethoden, das Sicherheitskonzept und die 
Geschäfte des Arbeitgebers, als auch für diejenigen der Kunden des Arbeit-
gebers. 

Art. 33 Übergangsbestimmungen 

1.  … 

2.  Mitarbeitende mit einem vor dem 31. Dezember 2013 beginnenden Arbeits-
verhältnis müssen bis am Ende 2014 in die korrekte neue Anstellungskate-
gorie überführt werden. 
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Anhang 1 

Mindestlöhne 
Anstellungskategorie A: 

Dienstjahre Mindestlohn bei Jahresarbeitszeit  
von 2000 Stunden 

Mindestlohn Geld- (CIT)/Werttransport  
bei Jahresarbeitszeit von 2000 Stunden 

 

1. Fr. 51 850.– Fr. 51 850.– 

2. Fr. 53 495.– Fr. 53 495.– 

3. Fr. 55 120.– Fr. 54 915.– 

4. Fr. 56 545.– Fr. 56 020.– 

5. Fr. 57 655.– Fr. 57 100.– 

6. Fr. 58 230.– Fr. 57 470.– 

7. Fr. 58 600.– Fr. 57 840.– 

8. Fr. 58 980.– Fr. 58 205.– 

9. Fr. 59 360.– Fr. 58 575.– 

10. Fr. 59 720.– Fr. 58 940.– 

11. Fr. 60 100.– Fr. 59 305.– 

Ab 12. Fr. 60 480.– Fr. 59 665.– 
 

1.  Die Jahresmindestansätze werden im Verhältnis zur Arbeitszeit angepasst; 
diese kann zwischen 1801 und 2300 Stunden liegen. 

2.  Die Löhne für Mitarbeitende unter 25 Jahren können um maximal 150 Fran-
ken pro Monat tiefer liegen als die aufgeführten Mindestansätze. 

Anstellungskategorie B: 

Dienstjahre Mindestlohn bei Jahresarbeitszeit  
von 1400 Stunden 

 

1. Fr. 33 600.– 

2. Fr. 34 510.– 

3. Fr. 35 420.– 

4. Fr. 36 330.– 
 

Die Jahresmindestansätze werden im Verhältnis zur Arbeitszeit angepasst; diese 
kann zwischen 901 und 1800 Stunden liegen. 
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Anstellungskategorie C: 

Kantone Stundenlöhne ohne  
Ferienentschädigung 
1. Dienstjahr 

Stundenlöhne ohne  
Feriententschädigung 
ab 2. Dienstjahr 

 

ZH Fr. 23.20 Fr. 23.55 

BS, BL, GE Fr. 22.70 Fr. 23.05 

Übrige Kantone Fr. 22.20 Fr. 22.50 
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Anhang 2 

Kaution 

1.  Zur Sicherung der Kontroll- und Verfahrenskosten inkl. Konventionalstrafen 
sowie der Vollzugs- und Weiterbildungskosten hat jeder Arbeitgeber, der 
Sicherheitsdienstleistungen im Sinne von Artikel 2 GAV erbringt, vor der 
Arbeitsaufnahme zu Gunsten der PaKo eine Kaution in der Höhe von bis zu 
10 000 Franken oder den gleichwertigen Betrag in Euro zu hinterlegen. Die 
Kaution kann in bar oder durch eine unwiderrufliche Garantie einer der eid-
genössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) unterstellten Bank oder einer 
der FINMA unterstellten Versicherung erbracht werden. Mit der Bank oder 
Versicherung ist die Bezugsberechtigung zu Gunsten der PaKo zu regeln 
und deren Verwendungszweck zu bestimmen. Die in bar hinterlegte Kaution 
wird von der PaKo auf einem Sperrkonto angelegt und zum Zinssatz für ent-
sprechende Konten verzinst. Der Zins verbleibt auf dem Konto und wird erst 
bei Freigabe der Kaution und nach Abzug der Verwaltungskosten ausbe-
zahlt. 

2.  Arbeitgeber sind von der Kautionspflicht befreit, wenn die Auftrags-
summe  (Vergütung gemäss Vertrag) geringer als 2000 Franken ist. Diese 
Kautionsbefreiung gilt pro Kalenderjahr. Bei einer Auftragssumme zwischen 
2000 Franken und 20 000 Franken pro Kalenderjahr beträgt die Kaution 
5000 Franken. Überschreitet die Auftragssumme 20 000 Franken, so ist die 
volle Kaution in der Höhe von 10 000 Franken zu leisten. Der Arbeitgeber 
hat der PaKo den Vertrag vorzuweisen, sofern die Auftragssumme unter 
2000 Franken liegt. 

3.  Auf dem Gebiet der Eidgenossenschaft muss eine Kaution nur einmal geleis-
tet werden. Die Kaution ist an allfällige Kautionsforderungen aus anderen 
allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsverträgen anzurechnen. Der 
Beweis über eine bereits geleistete Kaution liegt beim Arbeitgeber und hat 
schriftlich zu erfolgen. 

4.  Die Kaution wird in folgender Reihenfolge zur Tilgung von belegten An-
sprüchen der PaKo verwendet: 
1. zur Deckung von Konventionalstrafen, Kontroll- und Verfahrenskosten 

gemäss Artikel 5 GAV; 
2. zur Bezahlung der Vollzugs und Weiterbildungskosten gemäss Arti-

kel 6 GAV. 

5.1 Stellt die Pako bei einer Kontrolle fest, dass der Arbeitgeber Vorschriften 
missachtet hat, für welche gemäss Ziffer 1 von Anhang 2 die Kaution als  
Sicherheit dient, lässt sie ihm einen provisorischen Kontrollbericht zur  
Stellungnahme zukommen. Diese Stellungnahme hat innert 30 Tagen zu  
erfolgen. Es besteht eine einmalige Verlängerungsmöglichkeit um weitere 
14 Tage. Die PaKo prüft anschliessend den provisorischen Kontrollbericht 
und die Stellungnahme. Sie kann beim Arbeitgeber eine weitere Stellung-
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nahme einfordern. Bei festgestellten Zuwiderhandlungen gegen den GAV 
fasst der PaKo-Vorstand die Beschlüsse über allfällige Sanktionen und  
Kostenfolgen inkl. Kaution. Diese Beschlüsse sind schriftlich zu begründen 
und der kontrollierten Firma unter Ansetzung einer Zahlungsfrist von  
15 Kalendertagen zuzustellen. Erfolgt die Zahlung nicht innert der Frist  
von 15 Kalendertagen, so kann die PaKo die Kaution in Anspruch nehmen. 

5.2 Sind die Voraussetzungen gemäss Ziffer 5.1 vorstehend erfüllt, so ist die 
PaKo ohne weiteres berechtigt, bei der zuständigen Stelle (Bank/Versiche-
rung) die anteilsmässige oder vollumfängliche Auszahlung der Kaution (je 
nach Höhe der Konventionalstrafe sowie der Kontroll- und Verfahrenskos-
ten und/oder der Höhe der geschuldeten Vollzugs und Weiterbildungskos-
ten) oder die entsprechende Verrechnung mit der Barkaution zu verlangen 
und durchzuführen. 

5.3 Nach erfolgter Inanspruchnahme der Kaution durch die PaKo informiert 
diese innert 10 Tagen den Arbeitgeber schriftlich über den Zeitpunkt und 
den Umfang der Inanspruchnahme. Gleichzeitig legt sie dem Arbeitgeber in 
einem schriftlichen Bericht dar, aus welchen Gründen die Inanspruchnahme 
erfolgt ist und wie sich dieselbe der Höhe nach zusammensetzt. 

5.4 Im Falle der Inanspruchnahme hat die PaKo den Arbeitgeber schriftlich 
darauf hinzuweisen, dass gegen die Inanspruchnahme der Kaution Klage 
beim zuständigen Gericht am Sitz der PaKo eingereicht werden kann. Dabei 
kommt ausschliesslich schweizerisches Recht zur Anwendung. 

6.  Der Arbeitgeber ist verpflichtet, innerhalb von 30 Tagen oder vor Aufnahme 
einer neuen Arbeit im Geltungsbereich der Allgemeinverbindlicherklärung 
die Kaution wiederum aufzustocken. 

7.  Arbeitgeber, welche eine Kaution gestellt haben, können in den folgenden 
Fällen bei der PaKo schriftlich Antrag auf Freigabe dieser Kaution stellen: 
a. der im Geltungsbereich des AVE-GAV ansässige Arbeitgeber hat seine 

Tätigkeit in der Sicherheitsbranche definitiv (rechtlich und faktisch) 
eingestellt; 

b. der im Geltungsbereich des AVE-GAV tätige Entsendebetrieb frühes-
tens sechs Monate nach Vollendung des Auftrags. 

  In den obgenannten Fällen müssen kumulativ folgende Voraussetzungen 
zwingend erfüllt sein: 
a. Die gesamtarbeitsvertraglichen Ansprüche wie Konventionalstrafen, 

Kontroll-und Verfahrenskosten, Vollzugs- und Weiterbildungskosten 
sind ordnungsgemäss bezahlt; 

b. Die PaKo hat keine Verletzung von GAV-Bestimmungen festgestellt 
und sämtliche Kontrollverfahren sind abgeschlossen. 
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8.  Leistet ein Arbeitgeber trotz erfolgter Mahnung die Kaution nicht, so wird 
dies mit einer Konventionalstrafe bis zur Höhe der zu leistenden Kaution 
und der Erhebung von Verfahrenskosten geahndet. Die Bezahlung der Kon-
ventionalstrafe befreit den Arbeitgeber nicht von seiner Pflicht, eine Kaution 
zu stellen. 

9.  Die PaKo kann die Bewirtschaftung der Kaution teilweise oder vollumfäng-
lich delegieren. 

10. Im Streitfall sind die ordentlichen Gerichte am Sitz der PaKo zuständig. Es 
kommt ausschliesslich schweizerisches Recht zur Anwendung. 
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